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§ 78 EisbBBV Wiederkehrende
Prüfung von Schienenfahrzeugen

 EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

§ 78.

Die Schienenfahrzeuge sind planmäßig auf ihre ordnungsgemäße Bescha0enheit wiederkehrend zu prüfen. Art,

Umfang und Häu5gkeit der wiederkehrenden Prüfung haben sich nach Zustand und Belastung der Schienenfahrzeuge

sowie nach der zugelassenen Geschwindigkeit zu richten. Über die wiederkehrenden Prüfungen der

Schienenfahrzeuge sind Aufzeichnungen zu führen.

In Kraft seit 01.10.2014 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eisbbbv/paragraf/78
file:///

	§ 78 EisbBBV Wiederkehrende Prüfung von Schienenfahrzeugen
	EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung


